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Ver'fahr~ns2!Pier

", . .

zu!' Vergabe von Verkehrs 'Verträgen im Schienenpersonennahvel'kehr .
, '

\ '

"

"

'Unter Zugrtlildclegungder gesetzlichen Regelungen werden zukUnftig:beider Verga.
,be von ~ist"Ul1genuDSchi~.uenpers'onenn!iliv~r.ke.hr(SrNV) folgende Maßgaben be.
achtet; ,

Aufrufzum Wettbewerb im ~U-Amtsblatt

-- o Die beabsichtigteVergabe eines Ver.kehIsvertra.gswird eUIopaweit,imAmtsblatt

der Europäischen t!nion (Supplement S) ,veröffentl~~t~ ' , ' '

o in der Veroffentlichungsind die zu ~ergeb~den Leistungen kurz zu beschreiben
(GesamtDf!tZoder ,Teilnetze/Uni~.Ilmit Beg{xinder jewe~gen 'Bctriebsa~ahine'
Undr..auizeitendeimd circa-Angabenzum'Bedienungsumfang).

o Es ist eine angemesseneFrist anzugeben, innerhatb 'derer ~teressierte '!Jntemeb-,
men - ggf.,unter,BeifügUngder geforderten Eign~gsnachweise:- sc.hIiftlichihr

~ter~ 2Ilder UOemahme der Leis~gen,bekund~kö~en: ., "

.,',

"
, ,

'-

o form-undfristgerechterEingang

o ,Vollständigkeit(imHiJ;1blick,aufggf. gefarderte Eignurig~nachweise), . '

o Eign~g d~rUnternehmen.

3. Scht.1tt: AuswahlderweiterenVerhnndJungspartner .'

. I "

Sofern nach der Prüfuag gemäß Schritt 2 mehrere'Unternehmen ordnungsgemäße In.
tcressenbek"..ndungeneingereicht haben und für geeignet be~nden wurden, kann eine
Auswnhlc~!jenigenUnteme.hmen~Ifolgen,mit d~nenweitere Verhandlungengeführt
werd~nsoli::!. . .

"



"

4. Scllritt: Aufnahme von Verhandlungen

Die Durchführungeines förmlichen yerfahrens ist nicht vorgeschrieben,.Das Ver.fah-
;ren muss jedoch nichtdiskrlminierend und transparent'sein~Dies ist 'gewährleistet,

': wenn ein struktürie.-te5,ggf.mehrstufiges.verfahrendurchgeführt\Y-h-d,bei 'demzu~
GädJstmit den ~ geeignet befundenen Untemehmen über die Eclq.iunkteverhandelt
wird und im späteren Verlauf die Verhandlungen,auf Basis einer Evaluation des je-

:weil3 erreichten Ver.handlungsstandsauf eiDen bevorzugten Bieter.'("preferred bid~

der') beschränkt v.-ird~Mit die.semBieter kaDI]'der V~rtIag dann bis ~ AbSch!US,S,","
verhandeltwerden.

. '

'5. Scl1ritt: Nach VerL.-sgsscbluss: :B~kanntmachill1g,über die Auftragsyergabe

Nach Vertragssqhlusswird eine ..Bekanntmachungüber vergebene AuftrligeCC(sog. ex. . f .
poat-Bekanntmachung)im EU-Amtsblatt veröffeIitlicht..
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